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Es ist nicht alltäglich, dass sich
eine Kantonsregierungmit einer
zweiseitigen Medienmitteilung
in eine nationale Abstimmung
einbringt. Bei der Individualbe-
steuerung ist dies aber der Fall.
Wie die grosse Mehrheit der
Kantone spricht sich auch Ob-
walden gegen die Vorlage aus.
Zusammen mit Mitte, SVP und
EVP haben zehn Kantone – dazu
zählt auchderKantonObwalden
– das Referendum ergriffen und
damitdieVorlage fürden8.März
an die Urne gebracht. Ebenfalls
dagegensindderBauernverband
und der Gewerbeverband. FDP,
GLP, SP und Grüne sowie die
Mehrheit des Nationalrats und
Ständerats, der Bundesrat und
der Arbeitgeberverband unter-
stützen die Reform.

Gemäss der SRG-Umfrage
von Mitte Januar würde die
Vorlage mit 64 Prozent ange-
nommen. Für die Obwaldner
Regierungsrätin und Finanz-
vorsteherin Cornelia Kauf-
mann-Hurschler (Mitte) tut
Aufklärung umso mehr not.
«Man spricht immer nur von
der geforderten Abschaffung
der Heiratsstrafe und den Aus-
wirkungen der Vorlage bei der
direkten Bundessteuer, aber zu
wenig davon, was die System-
änderung für die Kantone und
Steuerpflichtigen bedeuten
würde.» Denn mit der Einfüh-
rung der Individualbesteue-
rung wären alle Ehepaare ver-
pflichtet, separate Steuererklä-
rungen einzureichen. «Man
müsste Einkommen, Vermö-
gen und Abzüge aufteilen, was
die Steuererklärung sowohl für
die steuerpflichtigen Ehegat-
ten, aber auch für die kantona-
le Steuerverwaltung erheblich
komplexer machen würde.»

Mehrarbeit für kantonale
Steuerverwaltungen
Das Argument der Befürworter,
wonach Steuerpflichtige und
Steuerbehörden bei Heirat,
Scheidung und Todesfall auf-
grund der Individualbesteue-
rung inskünftig weniger Auf-
wand hätten, da das Vermögen
dann bereits aufgeteilt sei, lässt
die Obwaldner Finanzvorstehe-
rinundehemaligeRechtsanwäl-
tin nicht gelten. «Das ist nur bei

Ehepaaren so, welche den Gü-
terstandderGütertrennung ver-
einbart haben.DiemeistenEhe-
paare leben jedoch in Errungen-
schaftsbeteiligung. In diesen
Fällen ist auch bei getrennten
Steuererklärungen der Ehegat-
ten im Zeitpunkt der Scheidung
und im Todesfall eine güter-
rechtliche Auseinandersetzung
vorzunehmen. Daran würde die
Individualbesteuerung nichts
ändern.»

Auch für die kantonalen
Steuerverwaltungen würde die
UmstellungmassiveMehrarbeit
bedeuten. Der Kanton Obwal-
den müsste jährlich rund
10’000 zusätzliche Steuererklä-
rungen bearbeiten, schweizweit
dürften es rund 1,7 Millionen
sein. «In Obwalden wären dazu
rund sechs zusätzliche Vollzeit-
stellenbei der Steuerverwaltung
inklusivederdazugehörigen Inf-
rastruktur nötig, was uns rund
eine Million Franken pro Jahr

kostenwürde», schätztCornelia
Kaufmann. «SämtlicheKantone
müssten ihreTarife,Abzügeund
Veranlagungsverfahren kom-
plett neu definieren und regeln,
mit ungewissen Konsequenzen
für die Steuerpflichtigen.»

Regierungsrätin spricht von
neuer Ungleichbehandlung
Auch befürchtet sie neue Un-
gleichheiten. «Mit der Beseiti-
gung der Heiratsstrafe würden
auf Bundesebene im Wesentli-
chen wohlhabendere Ehepaare
mit gleichmässig verteilten Ein-
kommen profitieren. Ehepaare,
indeneneinePersondasgesam-
te oder einen weit überwiegen-
den Anteil des Einkommens er-
wirtschaftet, würden steuerlich
benachteiligt.»Davonbetroffen
wären hauptsächlich Haushalte
mit Kindern, bei denen ein El-
ternteil dengrösstenTeil derun-
bezahlten Familienarbeit über-
nimmt. «Die bisher mögliche

Ungleichbehandlung anhand
des Zivilstands würde also
durch eine neue Ungleichbe-
handlung bei der Einkommens-
aufteilung ersetzt.»

Die Heiratsstrafe betreffe
hauptsächlich die direkten Bun-
dessteuern. «Dankunserer Flat-
Rate-Tax gilt im Kanton Obwal-
den ein einheitlicher Steuersatz
für alle Einkommen, ohne
steuerlicheProgression.»Diver-
se Kantone wenden einen Split-
tingfaktor an, um die Heirats-
strafe zu mindern. Es wäre da-
rum unverhältnismässig, 26
Kantone zu einem fundamenta-
len Systemwechsel zu zwingen
und ihre Steuersysteme von
Grund auf anpassen zu müssen,
um ein Problem zu lösen, das
auf Bundesebene bestehe. «Ob-
walden würde zu einer teuren
Reform gezwungen, obwohl das
Problem in unseremKanton be-
reits gelöst ist», folgert Cornelia
Kaufmann-Hurschler.
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«Man spricht zu
wenig davon, was
die Systemänderung
für die Kantone und
Steuerpflichtigen
bedeuten würde.»

Cornelia Kaufmann
Obwaldner Finanzvorsteherin
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Zwang zu teurer Reform befürchtet
Obwaldens Finanzdirektorin spricht sich gegendie Individualbesteuerung aus – und entkräftet ein bekanntesArgument.


